
Autoren und Herausgeber     

© 2011 Verlag LawMedia AG  Seite 1 
www.arbeitsverhinderung.ch / www.lohnfortzahlungspflicht.ch 

Arbeitsverhinderung: Übersicht zu den Absenzen 

 

ÜBERSICHT ABSENZEN 

ABSENZARTEN LE ISTUNGEN OBL IEGENHEITEN 

Krankheit Arbeitgeber: 80% Zahlung 
nach Ablauf der Probezeit und 
für die Dauer gemäss 
Lohnfortzahlungsskalen 
und/oder 
Krankentaggeldversicherung 
(OR 324a/OR 324b) 

Sofortige Krankmeldung; 
Arztzeugnis i.d.R. nach dem 
3. Tag 

Unfall Arbeitgeber: 80% nach Ablauf 
der Probezeit und für die 
Dauer gemäss 
Lohnfortzahlungsskalen 
und/oder UVG-Versicherung 
(OR 324a/324b) 

 

Mutterschaft Arbeitgeber: 80% Zahlung 
während 14 Wochen seit 
Niederkunft; 
Mutterschaftsversicherung: 
Erwerbsersatz zG Arbeitgeber 
nach den Regeln der AHV 
(EOG) 

 

Militär- / Zivilschutzdienst Erwerbsersatzordnung (EO)  

Öffentliches Amt Normale Lohnbezahlung Beispiele: 

Gemeinderat 
Kantonsrat 
National- bzw. Ständerat 

Behördentermine Normale Lohnbezahlung  

Unverschuldete 
Kurzabwesenheiten 

Heirat: 
Geburt; 
Umzug; 
Tod naher Angehöriger 

Soweit möglich vorgängige 
Absenzmeldung 

Legende: 

AHV: Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung 
UVG: Unfallversicherungsgesetz 

 


